
 

Reisebedingungen für Pauschalangebote der Tourismus gemeinschaft Waldmünchener Urlaubs-
land e.V. 

Sehr geehrter Reisegast, 
wir bitten Sie um aufmerksame Lektüre  der nachfolgenden Reisebedingungen. Diese Reisebedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, 
Inhalt des zwischen dem Kunden bzw. Reisenden – nachstehend „Reisender“ genannt – mit der Tourismusgemeinschaft Waldmünchener Ur-
laubsland e.V., nachstehend „TWU“ abgekürzt, zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Diese 
Reisebedingungen gelten ausschließlich für die Paus chalreisen der TWU. Sie gelten nicht für die Vermit tlung fremder Leistungen (wie 
z. B. Gästeführungen und Eintrittskarten) und nicht  für Verträge über Beherbergungsleistungen, bzw. de ren Vermittlung.  
 

1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflich-
tungen des Reisenden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt: 
a) Grundlage des Angebots der TWU und der 
Buchung des Reisenden sind die Reiseaus-
schreibung und die ergänzenden Informationen 
von TWU für die jeweilige Reise soweit diese 
dem Reisenden bei der Buchung vorliegen. 
b) Reisemittler und Buchungsstellen , sind von 
der TWU nicht bevollmächtigt,  Vereinbarungen 
zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherun-
gen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages abändern, über die Reiseaus-
schreibung bzw. die vertraglich zugesagten Leis-
tungen der TWU hinausgehen oder im Wider-
spruch dazu stehen. 
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen 
Verzeichnissen , die nicht von der TWU heraus-
gegeben werden, sind für die TWU und deren 
Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Rei-
senden zum Inhalt der Leistungspflicht der TWU 
gemacht wurden. 
d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von 
TWU vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot von TWU vor. Der Vertrag kommt 
auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, soweit TWU bezüglich des neuen Ange-
bots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat 
und der Reisende an TWU die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
e) Die vom Veranstalter gegebenen vorvertragli-
chen Informationen über wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reisepreis 
und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmoda-
litäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stor-
nopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 
bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Be-
standteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies 
zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart 
ist. 
f) Der Reisende haftet für alle vertraglichen Ver-
pflichtungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit 
der Reisende eine entsprechende Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat. 

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail oder Telefax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Reisende TWU den 
Abschluss des Pauschalreisevertrages verbind-
lich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Rei-
sebestätigung (Annahmeerklärung) durch TWU 
zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird TWU dem Reisenden eine den ge-
setzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestä-
tigung auf einem dauerhaften Datenträger (wel-
cher es dem Reisenden ermöglicht, die Erklärung 
unverändert so aufzubewahren oder zu spei-
chern, dass sie dem Reisenden in einem ange-
messenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Pa-
pier oder per Email), übermitteln, sofern der Rei-
sende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung 
in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 

EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleich-
zeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien 
oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts-
verkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für 
den Vertragsabschluss: 
a) Dem Reisenden wird der Ablauf der elektroni-
schen Buchung in der entsprechenden Anwen-
dung von TWU erläutert. 
b) Dem Reisenden steht zur Korrektur seiner Ein-
gaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des 
gesamten Buchungsformulars eine entspre-
chende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, de-
ren Nutzung erläutert wird. 
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung an-
gebotenen Vertragssprachen sind angegeben. 
Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deut-
sche Sprache. 
d) Soweit der Vertragstext von TWU im Onlinebu-
chungssystem gespeichert wird, wird der Rei-
sende darüber und über die Möglichkeit zum spä-
teren Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) 
"zahlungspflichtig buchen“ bietet der Reisende 
TWU den Abschluss des Pauschalreisevertrages 
verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der 
Reisende 3 Werktage ab Absendung der elektro-
nischen Erklärung gebunden. 
f) Dem Reisenden wird der Eingang seiner Bu-
chung unverzüglich auf elektronischem Weg be-
stätigt. 
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betäti-
gung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" be-
gründet keinen Anspruch des Reisenden auf das 
Zustandekommen eines Pauschalreisevertrages 
entsprechend seiner Buchungsangaben. TWU ist 
vielmehr frei in der Entscheidung, das Ver-
tragsangebot des Reisenden anzunehmen oder 
nicht. 
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Rei-
sebestätigung von TWU beim Reisenden zu 
Stande. 
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vor-
nahme der Buchung des Reisenden durch Betä-
tigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ 
durch entsprechende unmittelbare Darstellung 
der Reisebestätigung am Bildschirm (Buchung in 
Echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag mit 
Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung 
beim Reisenden am Bildschirm zu Stande, ohne 
dass es einer Zwischenmitteilung über den Ein-
gang seiner Buchung nach f) bedarf. Soweit dem 
Reisenden die Möglichkeit zur Speicherung auf 
einem dauerhaften Datenträger und zum Aus-
druck der Reisebestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist je-
doch nicht davon abhängig, dass der Reisende 
diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum 
Ausdruck tatsächlich nutzt. TWU wird dem Rei-
senden zusätzlich eine Ausfertigung der Reise-
bestätigung in Textform übermitteln. 
1.4. TWU weist darauf hin, dass nach den gesetz-
lichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 
Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen 
nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz 
(Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-

Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nach-
richten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und 
Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Wi-
derrufsrecht besteht, sondern lediglich die ge-
setzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, ins-
besondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h 
BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5 ). Ein Widerrufs-
recht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Rei-
seleistungen nach § 651a BGB außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei 
denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vorherge-
hende Bestellung des Verbrauchers geführt wor-
den; im letztgenannten Fall besteht ein Wider-
rufsrecht ebenfalls nicht. 

2. Bezahlung 

2.1. TWU und Reisevermittler dürfen Zahlungen 
auf den Reisepreis vor Beendigung der Pau-
schalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein 
wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag be-
steht und dem Reisenden der Sicherungsschein 
mit Namen und Kontaktdaten des Kunden-
geldabsicherers in klarer, verständlicher und her-
vorgehobener Weise übergeben wurde. Nach 
Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung 
des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe 
von 10 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. 
Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist 
und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 9 ge-
nannten Grund abgesagt werden kann. Bei Bu-
chungen kürzer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist 
der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig. 
2.2. Abweichend von den Regelungen in Ziffer 
2.1. ist die Übergabe eines Sicherungsscheins 
als Voraussetzung für die Zahlungsfälligkeit nicht 
erforderlich, wenn das Pauschalangebot keine 
Beförderung zum Ort der Erbringung der Pau-
schale Reiseleistungen und/oder zurück enthält 
und abweichend von Ziffer 2.1. vereinbart und in 
der Reisebestätigung vermerkt ist, dass der ge-
samte Reisepreis ohne vorherige Anzahlung 
nach Beendigung der Pauschalreise zum Aufent-
haltsende zahlungsfällig ist. 
2.3. Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder 
die Restzahlung nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, obwohl TWU zur 
ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen 
Leistungen bereit und in der Lage ist, TWU seine 
gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und 
kein gesetzliches oder vertragliches Aufrech-
nungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Reisen-
den besteht, und hat der Reisende den Zahlungs-
verzug zu vertreten so ist TWU berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der 
Frist vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
und den Reisenden mit Rücktrittskosten gemäß 
Ziff. 5. zu belasten. 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Rei-
sebeginn, die nicht den Reisepreis betref-
fen 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften 
von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 



des Pauschalreisevertrages, die nach Vertrags-
abschluss notwendig werden und von TWU nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind TWU vor Reisebeginn gestattet, soweit die 
Abweichungen unerheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 
3.2. TWU ist verpflichtet, den Reisenden über 
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kennt-
nis von dem Änderungsgrund auf einem dauer-
haften Datenträger (z.B. auch durch Email, SMS 
oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer we-
sentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder 
der Abweichung von besonderen Vorgaben des 
Reisenden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags 
geworden sind, ist der Reisende berechtigt, in-
nerhalb einer von TWU gleichzeitig mit Mitteilung 
der Änderung gesetzten angemessenen Frist 
entweder die Änderung anzunehmen oder unent-
geltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutre-
ten. Erklärt der Reisende nicht innerhalb der von 
TWU gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber 
diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, 
gilt die Änderung als angenommen. 
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben unberührt, soweit die geänderten Leistungen 
mit Mängeln behaftet sind. Hatte TWU für die 
Durchführung der geänderten Reise bzw. einer 
eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleich-
wertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis ge-
ringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbe-
trag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstat-
ten. 

4. Preiserhöhung; Preissenkung 

4.1. TWU behält sich nach Maßgabe der § 651f, 
651g BGB und der nachfolgenden Regelungen 
vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten 
Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung 
von Personen aufgrund höherer Kosten für Treib-
stoff oder andere Energieträger, 
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Ab-
gaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Tou-
ristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, 
oder 
c) eine Änderung der für die betreffende Pau-
schalreise geltenden Wechselkurse 
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt. 
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zu-
lässig, sofern TWU den Reisenden in Textform 
klar und verständlich über die Preiserhöhung und 
deren Gründe unterrichtet und hierbei die Be-
rechnung der Preiserhöhung mitteilt. 
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt: 
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung 
von Personen nach Ziff. 4.1.a) kann TWU den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden 
Berechnung erhöhen: 
 Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhö-

hung kann TWU vom Kunden den Erhöhungs-
betrag verlangen. 

 Anderenfalls werden die vom Beförderungsun-
ternehmen pro Beförderungsmittel geforder-
ten, zusätzlichen Beförderungskosten durch 
die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beför-
derungsmittels geteilt. Den sich so ergeben-
den Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
TWU vom Kunden verlangen. 

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Ab-
gaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden. 
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. Ziff. 
4.1.c) kann der Reisepreis in dem Umfange er-
höht werden, in dem sich die Reise dadurch für 

TWU verteuert hat 
4.4. TWU ist verpflichtet , dem Kunden/Reisen-
den auf sein Verlangen hin eine Senkung des 
Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich 
die in Ziff. 4.1. genannten Preise, Abgaben oder 
Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Rei-
sebeginn geändert haben und dies zu niedrige-
ren Kosten für TWU führt. Hat der Kunde/Rei-
sende mehr als den hiernach geschuldeten Be-
trag gezahlt, ist der Mehrbetrag von TWU zu er-
statten. TWU darf jedoch von dem zu erstatten-
den Mehrbetrag die TWU tatsächlich entstande-
nen Verwaltungsausgaben abziehen. TWU hat 
dem Kunden /Reisenden auf dessen Verlangen 
nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsaus-
gaben entstanden sind. 
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag 
vor Reisebeginn eingehend beim Reisenden 
zulässig.  
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der 
Reisende berechtigt, innerhalb einer von TWU 
gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung ge-
setzten angemessenen Frist entweder die Ände-
rung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pau-
schalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der 
Kunde nicht innerhalb der von TWU gesetzten 
Frist ausdrücklich gegenüber TWU den Rücktritt 
vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als 
angenommen. 

5. Rücktritt durch den Reisenden, Umbu-
chung 

5.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn 
vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber TWU unter der nachfol-
gend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls 
die Reise über einen Reisevermittler gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegen-
über erklärt werden. Dem Kunden wird empfoh-
len, den Rücktritt in Textform zu erklären. 
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder 
tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reisever-
anstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Statt-
dessen kann TWU eine angemessene Entschä-
digung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von 
TWU zu vertreten ist. TWU kann keine Entschä-
digung verlangen, soweit am Bestimmungsort o-
der in dessen unmittelbarer Nähe außergewöhn-
liche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Per-
sonen an den Bestimmungsort erheblich beein-
trächtigen; Umstände sind unvermeidbar und au-
ßergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle des 
Reiseveranstalters unterliegen, und sich ihre Fol-
gen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, 
wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären. 
5.3. TWU hat die nachfolgenden Entschädigungs-
pauschalen unter Berücksichtigung des Zeit-
raums zwischen der Rücktrittserklärung und dem 
Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der 
erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des 
erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwen-
dungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der je-
weiligen Stornostaffel berechnet: 
a) bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 10 % des 
Reisepreises 
b) vom 30. bis zum 21. Tag vor Reisebeginn 
20 % des Reisepreises 
c) vom 20. bis zum 12. Tag vor Reisebeginn 
40 % des Reisepreises 
d) vom 11. bis zum 03. Tag vor Reisebeginn 
60 % des Reisepreises 
e) ab dem 3. Tag vor Reisebeginn und bei 
Nichtanreise 90 % des Reisepreises 

5.4. Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbe-
nommen, TWU nachzuweisen, dass TWU über-
haupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Scha-
den entstanden ist, als die von TWU geforderte 
Entschädigungspauschale. 
5.5. TWU behält sich vor, anstelle der vorstehen-
den Pauschalen eine höhere, konkrete Entschä-
digung zu fordern, soweit TWU nachweist, dass 
TWU wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. 
In diesem Fall ist TWU verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung der er-
sparten Aufwendungen und einer etwaigen, an-
derweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu beziffern und zu belegen. 
5.6. Ist TWU infolge eines Rücktritts zur Rücker-
stattung des Reisepreises verpflichtet, hat er un-
verzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu 
leisten. 
5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß 
§ 651e BGB von TWU durch Mitteilung auf einem 
dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt 
seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch 
die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine 
solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, 
wenn Sie TWU 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
5.8. Werden auf Wunsch des Reisenden nach 
Vertragsschluss Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, der Unterkunft, der Verpflegungs-
art oder sonstiger Leistungen (Umbuchungen) 
vorgenommen, so kann die TWU, ohne dass ein 
Rechtsanspruch des Reisenden auf die Vor-
nahme der Umbuchung besteht und nur, soweit 
dies überhaupt möglich ist, bis zum 31. Tag vor 
Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt von € 26,- 
erheben. Spätere Umbuchungen sind nur mit 
Rücktritt vom Reisevertrag und Neubuchung ent-
sprechend den vorstehenden Rücktrittsbedin-
gungen möglich. Dies gilt nicht für Umbuchungs-
wünsche, die nur geringfügige Kosten verursa-
chen oder wenn die Umbuchung erforderlich ist, 
weil TWU keine, unzureichende oder falsche vor-
vertragliche Informationen gemäß 
Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden 
gegeben hat. 
5.9. Der Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung sowie einer Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei Un-
fall oder Krankheit wird dringend empfohlen.  

6. Obliegenheiten des Reisenden 

6.1. Reiseunterlagen: Der Kunde hat TWU oder 
seinen Reisevermittler, über den er die Pauschal-
reise gebucht hat, zu informieren, wenn der 
Kunde die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. 
Hotelgutschein, Voucher) nicht innerhalb der von 
TWU mitgeteilten Frist erhält. 
6.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen: 
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-
bracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. 
b) Soweit TWU infolge einer schuldhaften Unter-
lassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaf-
fen konnte, kann der Reisende weder Minde-
rungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend 
machen. 
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelan-
zeige unverzüglich dem Vertreter von TWU vor 
Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von 
TWU vor Ort nicht vorhanden und vertraglich 
nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an 
TWU unter der mitgeteilten Kontaktstelle von 
TWU zur Kenntnis zu bringen; über die Erreich-
barkeit des Vertreters von TWU bzw. seiner Kon-



taktstelle vor Ort wird der Reisende in der Reise-
bestätigung unterrichtet. Der Reisende kann je-
doch die Mängelanzeige auch seinem Reisever-
mittler, über den er die Pauschalreise gebucht 
hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von TWU ist beauftragt, für Ab-
hilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist je-
doch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
6.3. Fristsetzung vor Kündigung: Will der Rei-
sende den Pauschalreisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB be-
zeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach 
§ 651l BGB kündigen, hat der Reisende TWU zu-
vor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung 
zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Ab-
hilfe von TWU verweigert wird oder wenn die so-
fortige Abhilfe notwendig ist. 

7. Besondere Obliegenheiten des Reisenden 
bei Pauschalen mit ärztlichen Leistungen, 
Kurbehandlungen, Wellnessangeboten 

7.1. Bei Pauschalen, welche ärztliche Leistungen, 
Kurbehandlungen, Wellnessangebote oder ver-
gleichbare Leistungen beinhalten, obliegt es dem 
Reisenden sich vor der Buchung, vor Reiseantritt 
und vor Inanspruchnahme der Leistungen zu in-
formieren, ob die entsprechende Behandlung o-
der Leistungen für ihn unter Berücksichtigung 
seiner persönlichen gesundheitlichen Disposi-
tion, insbesondere eventuell bereits bestehender 
Beschwerden oder Krankheiten geeignet sind. 
7.2. Die TWU schuldet diesbezüglich ohne aus-
drückliche Vereinbarung keine besondere, insbe-
sondere auf den jeweiligen Reisenden abge-
stimmte, medizinische Aufklärung oder Beleh-
rung über Folgen, Risiken und Nebenwirkungen 
solcher Leistungen. 
7.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten un-
abhängig davon, ob die TWU nur Vermittler sol-
cher Leistungen ist oder ob diese Bestandteil der 
Reiseleistungen sind. 

8. Beschränkung der Haftung 

8.1. Die vertragliche Haftung von TWU für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren 
und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
8.2. TWU haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Reisebestätigung ausdrück-
lich und unter Angabe der Identität und Anschrift 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleis-
tungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, 
dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Be-
standteil der Pauschalreise von TWU sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 
651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt. 
8.3. TWU haftet jedoch, wenn und soweit für ei-
nen Schaden des Reisenden die Verletzung von 
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflich-
ten von TWU ursächlich geworden ist. 
8.4. Soweit Leistungen wie ärztliche Leistungen, 
Therapieleistungen, Massagen oder sonstige 
Heilanwendungen oder Dienstleistungen nicht 
Bestandteil der Pauschalreise der TWU sind und 
von dieser zusätzlich zur gebuchten Pauschale 
nach Ziff. 8.2. lediglich vermittelt werden, haftet 
die TWU nicht für Leistungserbringung sowie 
Personen- oder Sachschäden. Die Haftung aus 
dem Vermittlungsverhältnis bleibt hiervon unbe-
rührt. Soweit solche Leistungen Bestandteile der 

Reiseleistungen sind, haftet die TWU nicht für ei-
nen Heil- oder Kurerfolg. 

9. Rücktritt der TWU wegen Nichterreichens 
der Mindesteilnehmerzahl 

9.1. TWU kann bei Nichterreichen einer Mindest-
teilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Rege-
lungen zurücktreten: 
9.2.  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
von TWU beim Kunden muss in der jeweiligen 
vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein. 
9.3. TWU hat die Mindestteilnehmerzahl und die 
späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung 
anzugeben. 
9.4. TWU ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber 
die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, 
wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterrei-
chen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchge-
führt wird. 
9.5. Ein Rücktritt von TWU später als 4 Wochen 
vor Reisebeginn ist unzulässig. 
9.6. Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reise-
preis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, 
Ziffer 5.6. gilt entsprechend. 

10. Nicht in Anspruch genommene Leistun-
gen 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen in-
folge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit o-
der aus anderen, nicht von der TWU zu vertreten-
den Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch des Reisenden auf anteilige Rücker-
stattung. Die TWU wird sich jedoch, soweit es 
sich nicht um ganz geringfügige Beträge handelt, 
beim Leistungsträger um eine Rückerstattung be-
mühen und entsprechende Beträge an den Rei-
senden zurückbezahlen, sobald und soweit sie 
von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich 
an die TWU zurückerstattet worden sind. 

11. Geltendmachung von Ansprüchen, Ad-
ressat 

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr.2, 4-7 
BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber TWU 
geltend zu machen. Die Geltendmachung kann 
auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn 
die Pauschalreise über diesen Reisevermittler 
gebucht war. Die in § 651i Abs. (3) BGB aufge-
führten vertraglichen Ansprüche verjähren in 
zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Eine Geltendmachung in Textform wird 
empfohlen. 

12. Rechtswahl- und Gerichtsstand; Infor-
mation über Verbraucherstreitbeilegung 

12.1. Für Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das ge-
samte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen 
dem Reisenden und der TWU die ausschließliche 
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Sol-
che Reisende können die TWU ausschließlich 
am Sitz von TWU verklagen. 
12.2. Für Klagen der TWU gegen Reisende bzw. 
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kauf-
leute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz der TWU vereinbart. 
12.3. TWU weist im Hinblick auf das Gesetz über 

Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass 
TWU nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreit-
beilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucher-
streitbeilegung nach Drucklegung dieser Reise-
bedingungen für TWU verpflichtend würde, infor-
miert TWU die Verbraucher hierüber in geeigne-
ter Form. TWU weist für alle Reiseverträge, die 
im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen 
wurden, auf die europäische Online-Streitbeile-
gungs-Plattform https://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/ hin. 
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